
Komplizierter sind die Strafandrohungen für An
griffe auf die allgemeine Sicherheit, die auf Undiszi
pliniertheit oder mangelndem Verantwortungsbewußt
sein beruhen, weil hier einerseits oft erhebliche Ver
luste und Schäden entstehen, es sich andererseits aber 
bei den Tätern häufig um Menschen handelt, die zwar 
noch undiszipliniert sind und zeitweise negativen Ein
flüssen kleinbürgerlicher Denkweise und Gewohnheiten 
unterliegen, die aber keineswegs in ihrer Gesamthaltung 
zur volksdemokratischen Ordnung feindlich eingestellt 
sind. Auch bei diesen Delikten müssen die Strafandro
hungen in einem proportionalen Verhältnis zum Grad 
der Gesellschaftsgefährlichkeit stehen, der bekanntlich 
durch die ideologischen Ursachen und die gesellschäfts- 
schädlichen Auswirkungen der Tat in der konkreten 
politisch-ökonomischen Situation bestimmt wird.

In den nicht seltenen Fällen, in denen sich ein 
relativ geringer Grad an Fahrlässigkeit und schwere 
Schäden gegenüberstehen, entsteht die Frage, ob der 
Schaden oder der Grad des ideologischen Widerspruchs 
zwischen dem Verhalten des Täters und seiner Pflicht 
das letztlich ausschlaggebende Kriterium für die Art 
und die Höhe der anzudrohenden Strafe ist. Wir sind 
der Auffassung, daß nicht die schädigende Wirkung, 
sondern der Grad der Fahrlässigkeit, also des ideo
logischen Widerspruchs, ausschlaggebend sein muß, 
weil die Strafe nicht Sühne oder Vergeltung ist, son
dern das Ziel hat, auf den Rechtsbrecher einzuwirken, 
damit er sein Leben in Zukunft nach den Geboten 
der sozialistischen Moral gestaltet. Aus diesen Gründen 
wollen wir überprüfen, ob es möglich ist, entsprechend 
dem Grad der Fahrlässigkeit differenzierte Strafrahmen 
zu schaffen, d. h., ob gegenüber dem Täter, der ledig
lich aus einmaliger, für ihn atypischer Unachtsamkeit 
oder Oberflächlichkeit fahrlässig einen Brand, einen 
Verkehrsunfall oder eine Überschwemmung usw. her
beigeführt hat, auf die Androhung der unbedingten 
Verurteilung zu Freiheitsentziehung gänzlich verzich
tet werden kann — und zwar auch in den Fällen, in 
denen der Verlust eines Menschenlebens zu beklagen ist.

Für die Fälle, in denen ein fahrlässiger Angriff auf 
die allgemeine Sicherheit vorliegt, aber die Schuld 
sehr gering ist, ist u. E. eine Verweisung auf die Be
stimmung des Allgemeinen Teils, nach der ganz von 
Bestrafung abgesehen werden kann, geeignet, die straf
politische Linie unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht 
noch deutlicher zu machen.

Wir haben uns auch über die Androhung der kurz
fristigen Freiheitsstrafe und der Besserungsarbeit in 
unserem Abschnitt Gedanken gemacht. Die kurzfristige 
Freiheitsstrafe wäre u. E. ein wirkungsvolles Mittel, 
z. B. unbelehrbare Verkehrsrowdys mit Nachdruck zu 
Verkehrsdisziplin und verantwortungsbewußtem Ver
halten im Verkehr anzuhälten. Die Verurteilung zu Bes
serungsarbeit dagegen, die weniger vom Charakter der 
Straftat als vielmehr von der Täterpersönldchkeit ab
hängt, kommt als spezielle Androhung für den Abschnitt 
der Straftaten gegen die allgemeine Sicherheit nicht in 
Frage, da die Angriffe auf die. allgemeine Sicherheit ihre 
Ursache kaum in der Entfremdung des Täters von der 
produktiven Arbeit und vom Leben der Werktätigen 
haben.

Die Abgrenzung zwischen außerstrafrechtlichen und 
strafrechtlichen Maßnahmen

Eine weitere Hauptfrage unseres Abschnitts ist die 
nach der Grenze zwischen außerstrafrechtlichen und 
gerichtlichen Maßnahmen. Wir müssen die Grenze 
markieren, an der Undiszipliniertheiten nicht mehr 
mit außerstrafrechtlichen Mitteln zurückgedrängt und 
bekämpft werden können. Die Beantwortung dieser 
komplizierten Frage dürfen wir nicht der Recht
sprechung überlassen, weil das StGB die Werktätigen 
befähigen soll, durch eigene bewußte Anstrengungen

das egoistische, verantwortungslose, undisziplinierte, 
aus kleinbürgerlich-individualistischen Denk- und 
Lebensgewohnheiten resultierende Verhalten zu über
winden und ihr tägliches persönliches Verhalten auf 
die Höhe der Erfordernisse des gesellschaftlichen Fort
schritts zu heben. Außerdem muß das StGB im Inter
esse unserer einheitlichen, sozialistischen Gesetzlich
keit den staatlichen Organen in dieser wichtigen Frage 
unbedingt eine klare Linie geben.

Es erscheint zweifelhaft, ob wir das Strafrecht zum 
wirklichen Hebel zur Durchsetzung der bewußten 
Disziplin und zur Erziehung aller Mitglieder der Ge
sellschaft machen, wenn wir die Grenzziehung zwi
schen außerstrafrechtlichen und strafrechtlichen Maß
nahmen ausschließlich vom Eintritt eines S c h a d e n s  
abhängig machen, also gerichtlich nur den bestrafen, 
dessen Pflichtverletzung zu einem Brand oder einem 
schweren Verkehrsunfall geführt hat. Wir fürchten, daß 
bei einer solchen Regelung die vorbeugende, erziehe
rische Wirkung der gerichtlichen Strafe gemindert wird, 
weil ja jeder hofft, daß durch seine Pflichtverletzung ein 
Unfall oder ein Brand nicht entstehen werde. Außerdem 
würde bei einer solchen Regelung der Gedanke, die ge
richtliche Strafe sei Vergeltung für einen schweren 
Schaden — der im Denken weiter Teile der Werktätigen 
noch sehr lebendig ist — nur schwer überwunden.

Zudem stehen — wie bereits erwähnt — bei fahr
lässigen Delikten der tatsächlich eingetretene Schaden 
oder die Höhe des Schadens nicht immer in einem pro
portionalen Verhältnis zum Grad der schädlichen Ein
stellung des Täters. Bisweilen spielen besonders un
günstige, außerhalb der Voraussicht des Rechtsbrechers 
liegende Umstände eine entscheidende Rolle. Anderer
seits gibt es Fälle, in denen trotz grober Pflichtverges
senheit und erheblicher Verantwortungslosigkeit kein 
großer Schaden eintritt, weil besonders glückliche, un
vorhergesehene Umstände dies verhindern. Unseres 
Erachtens können wir in diesen Fällen im Interesse 
der Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit auf den 
Einsatz des Strafrechts als Mittel zur Erziehung des 
Pflichtvergessenen, Leichtfertigen nicht ganz verzich
ten, d. h., wegen der Gesellschaftsgefährlichkeit dieser 
Erscheinungen müssen wir den strafrechtlichen Schutz 
in bestimmten Fällen „vorverlegen“ und schon die 
Herbeiführung eines G e f a h r e n z u s t a n d e s  er
fassen.

Die Schwierigkeit, richtige Abgrenzungskriterien 
dafür zu finden und in den Normen widerzuspiegeln, 
soll am Beispiel der Verkehrsstraftaten dargestellt 
werden. Ein Tatbestand, der etwa „die fahrlässige 
Herbeiführung eines Gefahrenzustands durch Pflicht
verletzungen im Verkehr“ zum Inhalt hat, verbietet 
sich wegen der zu großen Abstraktheit und der man
gelnden Präzision. Im Grunde richtet er sich gegen 
alle Pflichtverletzungen, weil jede Verletzung der der 
Verkehrssicherheit dienenden Bestimmungen in ge
wisser, wenn auch graduell unterschiedlicher Weise 
eine Gefahr für die allgemeine Sicherheit darstellt. 
Ein solcher Tatbestand wäre Straffetischismus.

Der Versuch, die strafwürdigen Gefährdungen der 
allgemeinen Sicherheit durch Begehungsdelikte zu er
fassen, stößt ebenfalls auf große Schwierigkeiten. Ab
gesehen von dem Führen eines Fahrzeugs unter er
heblicher Alkoholeinwirkung ist es uns bisher nicht 
gelungen, bestimmte verkehrswidrige Verhaltens
weisen zu finden, die in j e d e r  Situation so gefährlich 
sind und auf einer rücksichtslosen oder gleichgültigen 
Einstellung zum Leben und der Gesundheit anderer 
Menschen beruhen, daß diese als Begehungsdelikte un
abhängig von weiteren Folgen s t e t s  mit gerichtlichen 
Strafen belegt werden müßten. So geht es u. E. zum 
Beispiel nicht, daß wir einen Straftatbestand schaffen: 
„Wer... falsch ü b e r h o l t . . o d e r  „Wer ... ein halt
zeigendes Signal ü b e r f ä h r t . . S o l c h e  Verhaltens-
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